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Dieses Informationsblatt soll Ihnen einen kurzen Überblick über das Versicherungsprodukt geben und ist daher nicht
vollständig. Die vollständigen Informationen, die auch mit Ihnen getroffene individuelle Vereinbarungen berücksichtigen,
finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen bestehend aus Versicherungsantrag beziehungsweise Versicherungsangebot,
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Tierkrankenversicherung OP-Schutz an. Diese schützt Sie vor dem Kostenrisiko tiermedizinischer
Leistungen für das von Ihnen versicherte Tier.

Was ist versichert?

 Welche Behandlungen sind im Fall von Krankheit,
Unfall und Fehlentwicklung Ihres Tiers versichert?

 Operationen
 Kosten für notwendige Operationen. Hier

zu zählen ambulante und stationäre Ope
rationen unter Voll- oder Teilnarkose, Se
dierung oder Lokalanästhesie
Diagnostik (z. B. Röntgen, MRT, CT) am
letzten Untersuchungstag vor einer
Operation, an dem festgestellt wurde,
dass eine Operation notwendig ist
Nachsorge von Operationen im
versicherten Nachbehandlungszeitraum
Operative Behandlung von Hüftgelenks
dysplasie (HD), Ellenbogengelenksdys
plasie (ED), Patellaluxation, Lidanomalien
(Ektropium/ Entropium), jeweils bis zu
einer einmaligen Höchstsumme von
5.000 Euro pro Diagnose.
Physiotherapie bis zu 500 Euro je
Versicherungsjahr und bis zu 60 Kalen
dertage nach der Operation

Ergänzende Leistungen
 Basisvorsorge bis zu 100 Euro je

Versicherungsjahr, darunter fallen
z. B. Impfungen, Entwurmungen, einmali
ge Implantation eines Transponders bzw.
Mikrochips zur Kennzeichnung des Tiers.
Für Leistungen der Basisvorsorge besteht
keine Selbstbeteiligung und keine Warte
zeit.
Option auf einen Vorsorgebonus bei
leistungsfreien Versicherungsjahren
Kosten für die Einschläferung

Jahreshöchstleistung pro Versicherungsjahr
ist unbegrenzt.

  
Welche Kosten übernehmen wir?

Beispielsweise:
 Vergütungen des frei wählbaren Tierarz

tes bzw. der frei wählbaren Tierärztin so
wie Nacht- und Wochenenddienstzuschlä
ge im Notfall nach der Gebührenordnung
für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) bis
zum 4-fachen Gebührensatz.
Notwendige Medikamente und
Verbrauchsmaterial

 Was ist nicht versichert?

 x Beispielsweise:
 x Behandlungen ohne Operationen

x Für Behandlungen von Krankheiten,
Fehlentwicklungen sowie für die chirurgi
sche Kastration oder Sterilisation und einen
Notkaiserschnitt ist eine Wartezeit von drei
Monaten vereinbart. Versicherungsfälle, die
innerhalb der Wartezeit beginnen oder
eintreten, sind deshalb nicht versichert. Bei
Behandlungen aufgrund eines Unfalls
besteht keine Wartezeit.

x Wenn eine Selbstbeteiligung vereinbart ist,
müssen Sie die Kosten in Höhe der
Selbstbeteiligung selbst tragen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

 ! Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum
Beispiel:

 ! Behandlung von Kurzköpfigkeit
(brachycephales Syndrom)

! Chemische bzw. medikamentöse Kastration
oder Sterilisation

! Diät- und Ergänzungsfuttermittel
! Vorbeugende Vitamin- und

Mineralstoffpräparate
! Routine-, Vorsorge- oder freiwillige Untersu

chungen und Behandlungen, die nicht im di
rekten Zusammenhang mit einer Krankheit,
einem Unfall oder einer Fehlentwicklung
stehen. Davon ausgenommen sind die Leis
tungen zur Basisvorsorge (z. B. Impfungen,
Entwurmung) und chirurgische Kastrationen
bzw. Sterilisationen.

! Behandlungen, die der Herstellung des je
weiligen Rassestandards dienen

! Behandlungen, die mit Decken, Trächtigkeit
und Geburt (inkl. Nachgeburtsphasen) im
Zusammenhang stehen. Davon ausgenom
men ist ein einmaliger Notkaiserschnitt wäh
rend der gesamten Zeit, die das Tier bei uns
versichert ist.

! Entfernung von Fremdkörpern mittels
Endoskop, die keinen Hautschnitt erfordert

! Erstellung von Gesundheitszeugnissen und
Gutachten
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Wo bin ich versichert?

 Sie haben Versicherungsschutz in Deutschland.
Während eines vorübergehenden Aufenthaltes im Ausland bis zu zwölf Monaten haben Sie auch weltweit
Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?

 Sie haben beispielsweise die folgenden Pflichten:
- Sie müssen alle Fragen, die wir Ihnen im Antrag stellen, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Dies

betrifft auch Fragen zum Gesundheitszustand Ihres Tieres in den letzten 24 Monaten.
- Wenn sich nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung gefahrerhebliche Umstände ändern, müssen Sie uns dies

unverzüglich mitteilen.
- Sie müssen alle möglichen und Ihnen zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um Krankheiten und Unfälle des

versicherten Tiers zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Leistungsanspruch geltend machen, müssen Sie uns die entstandenen Kosten unverzüglich,

spätestens einen Monat nach Beendigung der Behandlung nachweisen.
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Welche Rechte wir
geltend machen können, hängt davon ab, welche Pflichten Sie im konkreten Fall verletzt haben und inwieweit Sie
dies zu vertreten haben. Unter bestimmten Voraussetzungen können wir zum Beispiel teilweise oder vollständig
leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen oder auch berechtigt sein, den Vertrag zu ändern. Weitere Einzelheiten
können Sie Ziffer 5.3 und 6.1.3 Ihrer Versicherungsbedingungen entnehmen.

Wann und wie zahle ich?

 - Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zahlen, jedoch nicht
vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versiche
rungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein.

- Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

 - Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem Zeitpunkt, den Sie mit uns vereinbaren. Für Versicherungsfälle aufgrund
von Krankheit, Fehlentwicklung, sowie für die chirurgische Kastration oder Sterilisation und einen Notkaiser
schnitt besteht eine Wartezeit von drei Monaten. Die Wartezeit läuft ab dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Diesen finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und
vollständig zahlen. Andernfalls beginnt der Versicherungsschutz erst mit der vollständigen Zahlung des Beitrags.

- Der Vertrag wird für die Dauer abgeschlossen, die Sie mit uns vereinbaren. Diese finden Sie in Ihrem
Versicherungsschein. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich Ihr Vertrag
automatisch um jeweils ein Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

 - Sie können den Vertrag zum Ende der Laufzeit kündigen. Außerdem haben Sie in besonderen Fällen ein Recht
zur Kündigung, zum Beispiel nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Beitragsanpassung.

- Die Kündigung muss uns mindestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer oder jedes
darauffolgenden Jahres zugehen.

- Die Kündigung bedarf der Textform, muss uns also zum Beispiel per Brief oder E-Mail zugehen. Die Kündigung
kann aber auch online unter http://kuendigen.allianz.de erfolgen.
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